
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2007/6/28 2006/21/0159
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.06.2007

Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

ABGB §1002;

ABGB §1005;

AVG §10 Abs1;

AVG §10 Abs2;

Rechtssatz

Schreitet eine Person in der Berufung namens der Fremden ein, ist zu berücksichtigen, dass zwischen dem Bestehen

eines Vollmachtsverhältnisses (für dessen Begründung ein mündlicher Auftrag der Fremden, für sie eine Berufung

einzubringen, oder eine entsprechende Ermächtigung ausreichend wären) und dessen Nachweis zu unterscheiden ist.
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